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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1993

Norm

MRG §37 Abs3 Z16

ZPO §519 A

Rechtssatz

In denjenigen Fällen, in denen auch im streitigen Verfahren das Rechtsmittelgericht als Rekursgericht tätig geworden

wäre, kommt auch im besonderen Außerstreitverfahren nach § 37 MRG keine Anwendung des § 519 ZPO bei

Beurteilung der Zulässigkeit eines Rechtsmittels an den OGH in Betracht.
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